kann man wärmepumpen nach abzug der förderung von der steuer absetzen im eigenheim und in der ferienwohnung?

Kurz gesagt: Ja – aber unterschiedlich. Für Ihr selbst bewohntes Eigenheim können Sie Wärmepumpenkosten trotz Förderung steuerlich geltend machen. Für Ferienwohnungen hängt es davon ab, ob sie vermietet oder nur privat genutzt werden. Die Regeln unterscheiden sich deutlich.
🔍 1. Eigenheim (selbst genutzt)
✔️ Steuerlich absetzbar – auch nach BAFA‑Förderung
Laut aktuellen Steuerinformationen können Wärmepumpen trotz erhaltener BAFA‑Förderung steuerlich geltend gemacht werden. Die Förderung mindert lediglich die ansetzbaren Kosten. 
Welche Abzüge sind möglich?
· Handwerkerleistungen: 20 % der Lohnkosten, max. 1.200 € pro Jahr
· Energetische Sanierungsmaßnahmen (§35c EStG):
· 20 % der Kosten über 3 Jahre verteilt (max. 40.000 €)
· Gilt für selbst genutzte Immobilien
· Wichtig: Materialkosten zählen nur bei §35c EStG, nicht bei Handwerkerleistungen.
🏡 2. Ferienwohnung
Hier kommt es darauf an, wie Sie die Ferienwohnung nutzen:
A) Ferienwohnung wird vermietet (Einkünfte aus Vermietung & Verpachtung)
➡️ Ja, absetzbar. Die Wärmepumpe gilt als Herstellungs- oder Modernisierungsaufwand und kann über die Abschreibung (AfA) steuerlich geltend gemacht werden. 
· AfA bei Gebäuden: meist 2 % pro Jahr
· Zusätzlich: sofort abziehbare Erhaltungsaufwendungen möglich
· BAFA‑Förderung mindert die Anschaffungskosten → geringere AfA‑Basis
B) Ferienwohnung wird nur privat genutzt
➡️ Nein, keine steuerliche Absetzbarkeit. Privat genutzte Zweit- oder Ferienwohnungen sind nicht begünstigt, da weder §35c EStG noch Handwerkerleistungen für nicht selbst genutzte Zweitwohnungen gelten.
🧾 3. Zusammenfassung
	Immobilientyp
	Nutzung
	Steuerlich absetzbar?
	Hinweise

	Eigenheim
	selbst genutzt
	✔️ Ja
	§35c EStG oder Handwerkerleistungen; Förderung wird abgezogen

	Ferienwohnung
	vermietet
	✔️ Ja
	AfA + evtl. Erhaltungsaufwand; Förderung mindert Kostenbasis

	Ferienwohnung
	privat genutzt
	❌ Nein
	Keine steuerliche Begünstigung





35000 kosten mit 50% förderung, ferienwohnung im OG vermietet unten wohne ich

Alles klar, Hans‑Georg — mit deinen Angaben lässt sich das sauber durchrechnen. Die gute Nachricht: Für die vermietete Ferienwohnung im OG kannst du die Wärmepumpe steuerlich geltend machen, und zwar über die Abschreibung (AfA). Für den selbst bewohnten Teil unten gelten andere Regeln.
Ich gehe das Schritt für Schritt durch.
🧮 1. Ausgangsdaten
· Gesamtkosten Wärmepumpe: 35.000 €
· Förderung: 50 % = 17.500 €
· Verbleibende Kosten = 17.500 €
Diese 17.500 € sind die steuerlich relevanten Anschaffungskosten.
🏡 2. Aufteilung zwischen Vermietung (OG) und Eigennutzung (EG)
Da du unten wohnst und oben vermietest, musst du die Kosten nach Wohnfläche aufteilen.
Wenn du mir die Quadratmeter von EG und OG gibst, kann ich es exakt berechnen.
Bis dahin nehme ich ein Beispiel, das viele haben:
Beispiel:
· EG: 100 m²
· OG (Ferienwohnung): 60 m² → Vermietungsanteil: 
Du kannst also 37,5 % der 17.500 € steuerlich ansetzen.
📉 3. Steuerliche Auswirkung für die Ferienwohnung (vermietet)
AfA-Berechnung (2 % pro Jahr üblich)
Abschreibungsbasis: 17.500 € × 37,5 % = 6.562,50 €
Jährliche AfA: 2 % von 6.562,50 € = 131,25 € pro Jahr
Das klingt wenig, aber:
Wichtiger Punkt:
Wenn die Wärmepumpe als Erhaltungsaufwand gilt (oft der Fall bei Austausch), kannst du die vollen 6.562,50 € sofort im ersten Jahr absetzen.
Das bringt deutlich mehr Steuervorteil.
🏠 4. Was ist mit dem selbst genutzten EG?
Für deinen eigenen Wohnbereich gelten andere Regeln:
✔️ Möglich:
· §35c EStG energetische Sanierung → 20 % über 3 Jahre (max. 40.000 €)
✔️ Oder:
· Handwerkerleistungen → 20 % der Lohnkosten, max. 1.200 € pro Jahr
Welche Variante besser ist, hängt davon ab, ob die Maßnahme als energetische Sanierung anerkannt wird (meist ja).
📌 5. Zusammenfassung für deinen Fall
	Bereich
	Absetzbar?
	Wie?

	Ferienwohnung OG (vermietet)
	✔️ Ja
	AfA oder sofortiger Erhaltungsaufwand

	Eigengenutztes EG
	✔️ Ja
	§35c EStG oder Handwerkerleistungen

	Förderung
	✔️ Ja
	mindert nur die Kostenbasis


👉 Wenn du willst:
Sag mir einfach die Quadratmeter von EG und OG, dann rechne ich dir exakt aus, wie viel du absetzen kannst und wie hoch der Steuervorteil ungefähr ist.
45% oben vermietet
Perfekt, Hans‑Georg — mit 45 % Vermietungsanteil lässt sich das jetzt sehr sauber berechnen.
Ich gehe direkt auf deine Zahlen ein.
🧮 1. Berechnung der steuerlich relevanten Kosten
Gesamtkosten Wärmepumpe: 35.000 € Förderung 50 %: −17.500 € Verbleibende Kosten: 17.500 €
Davon entfallen 45 % auf die vermietete Ferienwohnung:

👉 7.875 € sind steuerlich dem Vermietungsbereich zuzuordnen.
🏡 2. Steuerliche Behandlung für die Ferienwohnung (vermietet)
Du hast zwei mögliche steuerliche Wege:
A) Sofortabzug als Erhaltungsaufwand
Das ist oft möglich, wenn eine alte Heizung durch eine Wärmepumpe ersetzt wird.
➡️ Du könntest die vollen 7.875 € im ersten Jahr absetzen.
Das bringt den größten Steuervorteil.
B) Abschreibung (AfA)
Falls das Finanzamt es als „Herstellungsaufwand“ einstuft.
· AfA-Satz meist: 2 % pro Jahr
· AfA-Basis: 7.875 €

➡️ 157,50 € jährlich über die Nutzungsdauer.
🏠 3. Was ist mit deinem selbst genutzten EG?
Für die 55 % Eigennutzung gelten andere Regeln:
Option 1: §35c EStG (energetische Sanierung)
· 20 % der Kosten über 3 Jahre
· Maximal 40.000 € Förderung
· Material + Lohnkosten zählen
Berechnung:

Davon 20 % über 3 Jahre:

→ 1.925 € Steuervorteil verteilt über 3 Jahre
Option 2: Handwerkerleistungen
· 20 % der Lohnkosten
· Max. 1.200 € pro Jahr
· Materialkosten nicht begünstigt
Diese Variante lohnt sich meist weniger als §35c.


📌 4. Zusammenfassung
	Bereich
	Anteil
	Absetzbar?
	Wie?
	Betrag

	Ferienwohnung OG (vermietet)
	45 %
	✔️ Ja
	Sofortabzug oder AfA
	7.875 €

	Eigengenutztes EG
	55 %
	✔️ Ja
	§35c EStG oder Handwerkerleistungen
	9.625 €

	Förderung
	–
	✔️ Ja
	mindert nur die Kostenbasis
	–


Wenn du möchtest, rechne ich dir auch aus, wie viel Steuern du konkret sparst, wenn du mir deinen persönlichen Steuersatz nennst.

